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Die neue HOAI 2021 
 
 

Es hätte schlimmer, aber auch bes-
ser kommen können! 
 
 
Der EuGH hat entschieden, dass die HOAI 2013 mit verbindlichen Honoraren 
nicht konform zum EU-Recht ist, da sie auch auf Nichtingenieure Anwendung 
findet. Nun war der deutsche Gesetzgeber gefordert die gesetzliche Grundlage 
für die HOAI und die HOAI selbst zu ändern. Einige wollten die HOAI ganz ab-
schaffen, nicht aber der Gesetzgeber. Dieser hat vielmehr einen Angemessen-
heitsvorbehalt in das Gesetz (ArchLG) aufgenommen, was der Verordnungsge-
ber für die HOAI 2021 jedoch nicht übernommen hat. Die ersten 10 Fragen wer-
den beantwortet. 
 
Frage 1: Warum gibt es eine neue 
HOAI? 
Antwort 1: Art. 15 der Dienstleistungs-
richtlinie lässt unter Bedingungen aus-
drücklich Mindest- und Höchstsätze zu. 
Dennoch hat die EU-Kommission die 
Bundesrepublik Deutschland (BRD) vor 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
verklagt, weil die HOAI 2013 gegen eu-
ropäisches Recht verstoße1. Der EuGH 
hat folgendes Urteil gefällt: „Die Bun-
desrepublik Deutschland hat dadurch 
gegen ihre Verpflichtung aus (...) der 
Richtlinie 2006/123/EG (...) verstoßen, 
dass sie verbindliche Honorare für die 
Planungsleistungen von Architekten 
und Ingenieuren beibehalten hat.“ Die 

BRD hat also die Klage verloren. Nach 
§ 6 AEUV2 gilt: „Stellt der Gerichtshof 
der Europäischen Union fest, dass ein 
Mitgliedsstaat gegen eine Verpflichtung 
aus den Verträgen verstoßen hat, so 
hat dieser Staat die Maßnahmen zu er-
greifen, die sich aus dem Urteil des Ge-
richtshofs ergeben.“ Der EuGH kriti-
sierte die Widersprüchlichkeit, mit der 
HOAI einerseits Qualität sichern zu wol-
len, andererseits auch Nichtingenieure 
mit der HOAI zu erfassen. Die BRD 
konnte folglich an einer HOAI mit derart 
verbindlichen Honoraren nicht festhal-
ten, sie musste die HOAI grundsätzlich 
ändern.  

 
Frage 2: Was musste geändert wer-
den? 
Antwort 2: Die Verbindlichkeit der Ho-
norare ergab sich aus § 7 Abs. 1 HOAI 

 
1 Ausführlich zur Klage: Kalte/Wiesner im Deut-
schen Ingenieurblatt 09/2019, S. 41. 
2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union. 

20133, welcher Honorarvereinbarungen 
nur im Rahmen von Mindest- und 
Höchstsätzen ermöglichte. Diese Ver-
bindlichkeit der Mindest- und Höchsts-
ätze war zu ändern. Da die HOAI 2013 

3 HOAI in der Fassung vom 10.07.2013 (BGBl. I S. 
2276). 
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als Rechtsverordnung auf einer gesetz-
lichen Ermächtigungsgrundlage basiert 
und diese ausdrücklich vorgab, Min-
dest- und Höchstsätzen zu regeln, war 
zunächst diese Ermächtigungsgrund-
lage, jetzt als ArchLG zu ändern und so-
dann die HOAI. Zur Gesetzesänderung 
ist der Gesetzgeber zuständig, zur Än-
derung der HOAI die Bundesregierung. 
Gesetz (ArchLG) und HOAI bedurften 
jeweils der Zustimmung durch den Bun-
desrat. 
 
Frage 3: Hätte die HOAI auch ganz ab-
geschafft werden können? 
Antwort 3: Ja. Grundsätzlich hätte die 
BRD auf eine HOAI ganz verzichten 
können. Dazu gab es auch vereinzelt 
Stimmen, insbesondere im für die HOAI 
zuständigen Wirtschaftsministerium. Im 
politischen Entscheidungsprozess 
hatte dies jedoch keine Mehrheit gefun-
den. Die Parteien im Bundestag haben 
sich einheitlich für den Erhalt der HOAI 
ausgesprochen und sogar darauf ge-
drängt, dass ein Angemessenheitsvor-
behalt in das ArchLG aufgenommen 
wurde. Dieser politische Wille zeigt sich 
anhand der Beschlussempfehlung und 
des Berichts des Ausschusses für Wirt-
schaft und Energie des Bundestags4. 
Dort steht:  
„Die Fraktion der CDU/CSU schickte 
voraus, die Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure sei ein unver-
zichtbares Instrument zur Sicherung 
von Bauqualität und Baukultur und 
gleichzeitig die Voraussetzung für einen 
fairen Leistungswettbewerb. (...) Mit 
dieser Ankündigung sei nun die Aus-
sage verbunden, dass sich die Fraktion 
für den Erhalt der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) ein-
setze. (...) Für die freien Berufe seien 
diese Regelungen ein zentraler Punkt, 

 
4 BT-Ds. 19/23176 vom 07.10.2020- 

da diese immer mit Qualität und mit Si-
cherheit zu tun hätten. Hinzu träten wei-
tere Aspekte wie beispielsweise der 
Verbraucherschutz sowie die angemes-
sene Bezahlung. Der vorliegende Än-
derungsantrag mit der Formulierung 
des Kriteriums der Angemessenheit 
werde diesen Gesichtspunkten ergän-
zend gerecht.“ CDU/CSU plädieren für 
eine HOAI zur Sicherung von Qualität 
und für einen fairen Leistungswettbe-
werb. Das Gesetz solle zudem für an-
gemessene Honorare sorgen.  
„Die Fraktion der SPD schloss sich (...) 
vollumfänglich an. Es gehe dabei um 
die Schaffung von Vertrauen in die Leis-
tungen von Menschen, die Gegenstand 
der HOAI und bisher verbindlich festge-
legt worden seien. Im Ergebnis des 
2015 eingeleiteten Vertragsverlet-
zungsverfahrens werde der vorliegende 
Gesetzentwurf die HOAI nicht nur ret-
ten, sondern in die Zukunft überführen, 
indem diese dem europäischen Dienst-
leistungsrecht angepasst werde. (...) 
Die Fraktion begrüßte ausdrücklich den 
Änderungsantrag mit der Formulierung 
eines Angemessenheitsvorbehaltes 
(...), der somit Eingang in den Gesetz-
entwurf finde. (...) “ Die SPD betont das 
erforderliche Vertrauen in Planerleis-
tungen und sieht eine neue HOAI als 
Zukunftsmodell. Auch die SPD plädiert 
für einen Angemessenheitsvorbehalt.  
„Die Fraktion der AfD erklärte, sie sehe 
grundsätzlich jeden Eingriff in die 
Marktwirtschaft kritisch. Hierzu gehör-
ten die Honorarvereinbarungen bei 
freien Berufen. (...) Der Staat müsse al-
lerdings einen Rahmen setzen, um we-
der Dumping- noch Wucherpreisen Tür 
und Tor zu öffnen. Die Begründung für 
den Rahmen werde in der HOAI durch 
die Qualitätssicherung gesetzt.“ Die 
AFD sieht zwar Eingriffe in die 
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Marktwirtschaft grundsätzlich kritisch, 
befürwortet jedoch einen Honorarrah-
men, damit kein Preisdumping oder 
Wucher passiert und Qualität gesichert 
ist.  
„Die Fraktion der FDP (...). Das vorlie-
gende Gesetz und der Änderungsan-
trag wiesen in die richtige Richtung. 
(...)“ Die FDP bewertet das ArchLG kurz 
und knapp als in die richtige Richtung 
weisend.  
„Die Fraktion DIE LINKE erinnerte da-
ran, sie habe die Entscheidung des 
EuGH kritisiert, weil sie befürchte, damit 
Dumpingtendenzen auszulösen. Dum-
ping sei nie gut für diejenigen, die die 
Leistung erbrächten. Auch der Verbrau-
cherschutz könne auf der Strecke blei-
ben. (...) Nichtsdestotrotz werde DIE 
LINKE die Entwicklung beobachten, 
weil die Formulierung des Angemes-
senheitskriteriums einen breiten Spiel-
raum eröffne, der auch die Gerichte be-
schäftigen werde. Das Kriterium der An-
gemessenheit bedürfe der Auslegung.“ 
Die Linke spricht sich gegen Preisdum-
ping und für Verbraucherschutz aus 
und erkennt die Bedeutung eines Ange-
messenheitsvorbehalts, sieht diesen je-
doch zutreffend als auslegungsfähig.  
„Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN kündigte ihre Zustimmung zum 
Änderungsantrag und zum Gesetzent-
wurf an. Sie wende sich allerdings ge-
gen einen Preiskampf der Architekten 
und Ingenieure auf Kosten der Qualität 
der Planungsleistungen. Es müsse zu 
einem Leistungs- anstelle eines Preis-
wettbewerbs kommen, um zu einer hö-
heren Baukultur zu gelangen. Dabei sei 
eine EU-konforme Regelung richtig und 
geboten. Es werde nun darauf ankom-
men, wie die in der Ermächtigungs-
grundlage erwähnte Verordnung aus-
gestaltet werde.“ Bündnis 90 / Die Grü-
nen betonen, dass kein Preiswettbe-
werb auf Kosten der Qualität, sondern 

ein Leistungswettbewerb stattfinden 
solle und dass es von Bedeutung sei, 
wie der Angemessenheitsvorbehalt in 
eine neue HOAI aufgenommen würde. 
Zusammenfassend waren sich alle Par-
teien des Bundestages zur HOAI einig. 
Sie sei wichtig für die Qualität, schütze 
den Verbraucher und sei auch in Zu-
kunft wichtig. Alle haben explizit zur 
Höhe der Honorare einem Angemes-
senheitsvorbehalt im Gesetz zuge-
stimmt. 
 
Frage 4: Warum ist das ArchLG von 
Bedeutung? 
Antwort 4: Das ArchLG ermächtigt die 
Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrats eine HOAI zu erlassen. Es 
stellt also den gesetzlichen Rahmen 
dar. Hier hätte es bereits, bei entspre-
chendem politischem Willen, deutliche 
Änderungen zur bisherigen HOAI ge-
ben können. So ist im § 1 Abs. 1 Satz 1 
ArchLG geregelt, dass eine HOAI auch 
weiterhin Grundlagen und Maßstäbe 
zur Berechnung von Honoraren (Nr. 1), 
Honorartafeln zur Honorarorientierung 
(Nr. 2), Auffangregelungen (Nr. 3) und 
Formvorschriften (Nr. 4) enthalten darf. 
Im Wesentlichen bleibt es also beim bis-
herigen Regelungsgehalt der HOAI, nur 
das die Honorartafeln nunmehr keine 
verbindlichen Mindest- und Höchsts-
ätze mehr enthalten, sondern nur noch 
Werte zur Orientierung. § 1 Abs. 1 Satz 
2 ArchLG regelt nunmehr, dass die Ho-
norartafeln „angemessene“ Honorare 
darstellen sollen, welche an Art und 
Umfang sowie an der Leistung der Pla-
ner auszurichten sind, so Satz 3. Dieser 
Angemessenheitsvorbehalt ist geson-
dert diskutiert und nachträglich ins Ar-
chLG aufgenommen worden. Die Bun-
desregierung ist nun explizit aufgefor-
dert bei jeder HOAI-Novelle Honorarta-
feln mit angemessenen Honoraren zu 
erlassen. Das ist als Aufforderung des 
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Gesetzgebers an den Verordnungsge-
ber zu verstehen, die Honorartafeln re-
gelmäßig anzupassen. Hier ist nun be-
reits das erste Versäumnis festzustel-
len. Denn die bisherigen Honorartafeln 
stammen aus dem Gutachten zur HOAI 
2013, sind also bereits mehr als 7 Jahre 
alt, wurden jedoch nicht angepasst. Es 
ist zu bezweifeln, dass dieselben Tafel-
werte heute noch angemessen sind. § 1 
Abs. 2 ArchLG regelt, dass es bei der 
HOAI um Grundleistungen der Flächen-
, Objekt- oder Fachplanungen geht und 
dass diese die Beratung, Planung, 
Maßnahmendurchführung und Leistun-
gen für Vergabeverfahren umfassen. 
Es bleibt also dabei, dass die HOAI Ho-
norare für Grundleistungen und Hono-
rare für alle bekannten 9 Leistungspha-
sen umfasst. Es ist also auch weiterhin 
Wille des Gesetzgebers, dass es bei 
dem 4-Augenprinzp bei der Baudurch-
führung bleibt, bei dem die Baufirma 
baut und Planer planen und die Durch-
führung überwachen.  
 
Frage 5: Was ist nun das Wesentliche 
im ArchLG? 
Antwort 5: Punkt 1: Die Honorartafeln 
einer neuen HOAI dürfen nur noch der 
Orientierung dienen, können also nicht 
mehr verbindlich sein. Punkt 2: Gesetz-
geberischer Wille ist, dass Honorare 
angemessen sind. Punkt 3: Es soll an-
sonsten alles beim Alten bleiben. 
 
Frage 6: Wie wurde das ArchLG in eine 
neue HOAI 20215 umgesetzt? 
Antwort 6: § 1 HOAI wurde geändert. § 
1 HOAI 2021 lautet nun: „Diese Verord-
nung gilt für Honorare für Architekten- 
und Ingenieurleistungen, soweit diese 
Leistungen durch diese Verordnung er-
fasst sind. Die Regelungen dieser Ver-
ordnung können zum Zwecke der 

 
5 HOAI vom 02.12.2020 (BGBl. I. S. 2636). 

Honorarberechnung einer Honorarver-
einbarung zugrunde gelegt werden.“  
Satz 1 regelt neu, dass es nun allein auf 
Architekten- und Ingenieurleistungen 
ankommt, ohne dass diese zwingend 
von Architekten oder Ingenieuren er-
bracht sein müssen. Damit ist nun ein 
reiner Leistungsbezug gegeben. Die 
HOAI 2013 stellte auf Architekten und 
Ingenieure ab; der BGH wich von die-
sem Wortlaut ab6. Das alles weicht er-
heblich von den Regelungen anderer 
Freiberufler wie Rechtsanwälte, Notare, 
Ärzte oder Steuerberater ab.  
Nach Satz 2 ist die neue HOAI 2021 nur 
noch eine „kann“-Vorschrift. Sie kann 
für Honorarvereinbarungen dienen, 
muss es aber nicht. Die Parteien sind 
frei, jegliche Honorarvereinbarung zu 
treffen, also auch Pauschalen oder 
Stundensatzvereinbarungen. 
Neu wurde ein § 2a HOAI 2021 einge-
führt. Er regelt, dass die Honorartafeln 
lediglich Orientierungswerte auswei-
sen. Ist die HOAI 2021 nicht angemes-
sen, wäre sie durch das ArchLG nicht 
gedeckt und damit unwirksam. § 2a 
Abs. 1 HOAI 2021 definiert, dass der 
unterste Honorarsatz der Basishonorar-
satz (früher: Mindestsatz) ist. Hier dürf-
ten sich die vom Bund bestimmten gro-
ßen öffentlichen Auftraggeber bei dem 
für die HOAI zuständigen Wirtschafts-
ministerium Gehör verschafft und ihre 
wirtschaftlichen Interessen durchge-
setzt haben. 
Auch in § 6 HOAI steht nun, dass die 
Honorartafeln nun als Honorarorientie-
rung dienen. Die weiteren Parameter 
sind unverändert geblieben. 
§ 7 HOAI hat die stärkste Veränderung 
erfahren; schließlich regelte § 7 HOAI 
die Verbindlichkeit von Mindest- und 
Höchstsätzen.  

6 BGH, Urteil vom 22.05.1997 - VII ZR 290/95 
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§ 7 Abs. 1 Satz 1 HOAI 2021 lautet nun: 
„Das Honorar richtet sich nach der Ver-
einbarung, die die Vertragsparteien in 
Textform treffen.“ Demnach ist das Ho-
norar jederzeit in jeder Höhe frei verein-
bar und es sind nur noch Dokumente in 
Textform nach § 126b BGB erforderlich. 
Zukünftig genügen also Briefe, Mails, 
Protokolle, SMS oder Messenger-
Nachrichten, welche den beiderseitigen 
Willen aufzeigen, wirksame Honorar-
vereinbarungen zu treffen. Die Honorar-
vereinbarung ist zudem nicht mehr an 
den Zeitpunkt der Auftragserteilung ge-
koppelt. Alles ist nun jederzeit beliebig 
vereinbar, solange die Textform einge-
halten ist.  
§ 7 Abs. 1 Satz 2 HOAI 2021 lautet: „So-
fern keine Vereinbarung über die Höhe 
des Honorars in Textform getroffen 
wurde, gilt für Grundleistungen der je-
weilige Basishonorarsatz als vereinbart, 
der sich bei der Anwendung der Hono-
rargrundlagen des § 6 ergibt.“ Kommt 
es also zu keiner (!) Vereinbarung, gilt 
der Basishonorarsatz als vereinbart. 
Diese Regelung ersetzt § 7 Abs. 5 HOAI 
2013 als Auffangregelung, wenn die 
Honorarhöhe nicht vereinbart ist. Da die 
Tafeln mit ihren unteren und oberen 
Werten insgesamt nach ArchLG ange-
messen sein sollen, hätte es nahegele-
gen, dass der der Mittelwert der Hono-
rartafeln als Auffangregelung dient. 
§ 7 Abs. 2 HOAI 2021 regelt nun Hin-
weispflichten an Verbraucher. Verbrau-
cher sind nach § 13 BGB solche, wel-
che für sich privat Geschäfte machen. 
Da öffentliche Auftraggeber keine Ver-
braucher sind, bestehen keine Hinweis-
pflichten. Die Regelungen von § 7 Abs. 
3 bis 6 HOAI 2013 sind entfallen, da sie 
bereits integriert oder nicht mehr erfor-
derlich sind, weil alle Honorarverein-

 
7 Ausführlich Kalte/Wiesner im Deutschen Ingeni-
eurblatt 10/2019, S. 28). 

barungen in Textform jederzeit möglich 
und wirksam sind. 
An vielen Stellen der HOAI wurde dann 
die Verbindlichkeit klarstellend von 
„muss“ auf „kann“ geändert. 
 
Frage 7: Was ist nun das Wesentliche 
in der HOAI 2021? 
Antwort 7: Punkt 1: Die Honorartafeln 
sind nun Orientierungswerte. Punkt 2: 
In der HOAI gibt es keinen Angemes-
senheitsvorbehalt (anders im ArchLG)! 
Punkt 3: Honorarvereinbarungen sind 
jederzeit in beliebiger Höhe in Textform 
wirksam möglich. Punkt 4: Ohne wirk-
same Vereinbarung greifen die Basis-
honorarsätze (früher Mindestsätze) der 
HOAI. 
 
Frage 8: Ab wann gilt die HOAI 2021 
und was gilt für Altverträge?  
Antwort 8: § 57 HOAI 2021 regelt, dass 
die HOAI 2021 nur für Verträge gilt, wel-
che nach Ablauf des 31.12.2020 „be-
gründet“ worden sind. Maßgeblich ist 
also der Vertragsschluss, somit der 
Zeitpunkt der letzten Willenserklärung, 
also der Annahme eines Angebots (Zu-
schlag). Für Verträge, welche ab dem 
01.01.2021 geschlossen werden, gilt 
somit die HOAI 2021, für Verträge da-
vor, die zum Vertragsschluss maßge-
bende HOAI. Das wiederum heißt, dass 
für einen Vertragsschluss vor dem 
18.08.2009 die HOAI 1996/2002, ab 
dem 18.08.2009 die HOAI 2009 und ab 
dem 17.07.2013 die HOAI 2013 gilt. Da-
bei ist aktuell ungeklärt, ob für solche 
Altverträge, die alten HOAI-Mindest- 
und Höchstsätze gelten7. Der BGH hat 
diese Frage erneut dem EuGH zur Ent-
scheidung vorgelegt 8 ; mit einer Ent-
scheidung ist Ende 2021 zu rechnen. 
 

8 BGH, Beschluss vom 14.05.2020 – VII ZR 174/19 
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Frage 9: Was hätte schlimmer kommen 
können? 
Antwort 9: Punkt 1: Die HOAI hätte 
ganz aufgehoben werden können, sei 
es sofort oder erst später. Dann gäbe es 
weder eine Leistungs- und Honorar-
strukturierung noch Honorarorientierun-
gen für Grundleistungen. Punkt 2: Ohne 
Basishonorarsatz als Auffangregelung 
gäbe es nur die Auffangregelung des § 
632 BGB für den Fall, dass die Hono-
rarhöhe nicht vereinbart ist. Es käme 
dann auf die dort genannte „übliche 
Vergütung“ an, die erheblich schwieri-
ger zu ermitteln ist. Punkt 3: Die HOAI 
würde nur noch für Objektplanungsleis-
tungen gelten. Dann hätte sie an Be-
deutung verloren und es läge eine Un-
gleichbehandlung zu Lasten der Fach-
planer vor. Punkt 4: Die HOAI würde nur 
noch für die Leistungsphasen 1 bis 4 
gelten. Das könnte dazu führen, dass 
die ausführenden Firmen ab Leistungs-
phase 5 selbst planend tätig werden. 
Das könnte ein erster Schritt zur Aufhe-
bung der in Deutschland bewährten 
Trennung von Planungsleistung und 
Bauleistung sein. 
 
Frage 10: Was hätte besser kommen 
können?  
Antwort 10: Punkt 1: Der Angemes-
senheitsvorbehalt im ArchLG wäre in 
die HOAI übernommen worden. Das 
wäre konsequent gewesen. Punkt 2: 
Nur Architekten und Ingenieure dürften 
ihre berufstypischen Leistungen erbrin-
gen und die HOAI hätte Geltung allein 
und ausschließlich für Architekten und 
Ingenieure. Dann wäre das deutsche 

Argument der Qualitätssicherung stim-
mig. Punkt 3: Als Basishonorarsatz 
müsste der Mittelsatz der Honorartafeln 
dienen, nicht der Mindestsatz. Dann 
würde bei fehlender Honorarvereinba-
rung als Auffanghonorar der Mittelsatz 
greifen. Denn das wäre die Mitte der 
vom Verordnungsgeber selbst insge-
samt als angemessen gehaltenen Ho-
norartafeln. Punkt 4: Die Honorartafeln 
aus der HOAI 2013 wären aktualisiert 
worden. Dann wären diese aktuell und 
hielten mit der allgemeinen Lohn- und 
Gehaltsentwicklung Schritt. Punkt 5: 
Die Leistungsbilder wären aktualisiert 
worden. Dann würden auch die Grund-
leistungen dem aktuellen Planungsge-
schehen entsprechen und wohl auch 
BIM enthalten. 
 
Fazit: 
Ab dem 01.01.2021 gilt ein neues Ar-
chLG und eine neue HOAI. Nach fast 50 
Jahren beginnt eine neue Ära der 
HOAI, weil es nun keine verbindlichen 
Mindest- und Höchstsätze mehr gibt, 
welche bei Vertragsschluss zwingend 
zu beachten sind. Dennoch enthält die 
HOAI eine Auffangregelung für den 
Fall, dass zwar ein Auftrag vorliegt, aber 
keine Honorarhöhe vereinbart ist. Dann 
gilt der Basishonorarsatz als vereinbart. 
Insgesamt hätte es schlimmer, aber 
auch besser kommen können. 
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